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Don dieser Zeit¬
schrift erscheinen
wöchentlich zwei
Nummern , jede
zu '/ « Bogen.

Stadt
für

« « r>

Preis des Jahr¬
gangs 1b/gRthI.
Gold ; — bei den
Großh . Oldenb.
Posten beträgt
der gewöhnliche
Portoaufschlag
24 Grote Gold.

Land.

Dritter Jahrgang.

Sonnabend , 14 . Juni . LG 4L. ^ 48.
Beitrag zur Erbfolge -Ordnung in

geschlossenen Stellen
im Kirchspiel Schwci 'burg und insbesondere in dessen

neuen Dorfschasten Sehestedt , Augusthausen
und Rönnelmoor *) .

Wie wohl einem Jeden bekannt ist , der sich ei¬
nige Kcnntniß von dem Nechtszustande unsers Her¬
zogthums zu verschaffen gesucht hat , gilt fast in
jeder Provinz , die früher einen besonderen Staat
oder einen Theil eines solchen bildete , ein verschie¬
denes eheliches Güter - und Erbrecht . Weniger all¬
gemein bekannt wird es aber sein , daß es in unserm
Lande sogar Kirchspiele oder doch wenigens eins
giebt , in welchem nicht allein einzelne Dörfer , ( wenn
nicht gar ein einzelnes Dorf ) ein Recht haben , das
verschieden von dem der übrigen Dörfer ist, sondern
auch in verschiedenen Theilen derselben  Bauer¬
schaft verschiedene Rechte gelten , und daß es sogar
Dörfer giebt , wo erst durch unternommene Beweise
des Herkommens und Processe sich Herausstellen muß,
welches Recht dort gilt.

Das Kirchspiel Schweiburg mag einen Beleg
zu dieser Behauptung mehrfach geben.

Als die Gegend , welche jetzt den größten Theil
des Kirchspiels Schweiburg bildet , im Jahre 1721
zum dritten Mal bedeicht und durch einen festen
Deich gewonnen worden war , wurde sie im Jahre

*) Won Hrn . Auktionator Govse zu Rastede.

1726 in Stellen getheilt und diese wurden vermes¬
sen und zu Meyerrecht ausgegeben . Die Gegend
wurde bei dieser Gelegenheit in politischer Bezie¬
hung als Kirchspiel Schweiburg , ohne über den
Nechtszustand desselben irgend eine Bestimmung zu
erlassen , mit folgenden Unterabtheilungen als eine
selbstständige Korporation anerkannt.

s ) Süderschweiburg , wo die Kirche sich befindet,
als eine Bauerschaft und Hauptschulacht.

b) Norderschweiburg *) als die zweite Bauer¬
schaft und Schulacht.

Diese beiden Bauerschaften wurden der Vogtei
Jade und , weil diese zu dem damaligen Amte Ra¬
stede gehörte , letzterem einverleibt , und deshalb bil¬
dete hier die Praxis als Erbfolgeordnung , nach dem
Herkommen im Kirchspiel Jade , nach und nach das
Erstgeburtsrecht.

v) Achtermeersche oder Achtermecr , eine Bauer-
schast von 14 Stellen . — Diese wurde der Bogtei
Schwei und mit der dem Schwcicr Amtsgerichte,
aber der Hauptschulacht Süderschweiburg (Jader
Vogtei ) einverleibt . Hier bildete sich nach dem im
Kirchspiel Schwei geltenden Moorriemer Recht das
Jüngerrecht  in der Erbfolge.

Für diese , die altern Lheile des Kirchspiels
Schweiburg, — des vorjüngsten derOldenburgischen

*) Kohli hat im zweiten Bande seines Handbuchs S . 54
unrichtig bemerkt , als befinde die Kirche sich zu Norder¬
schweiburg,
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Kirchspiele *) — würde es wohl unstreitig eine große
Wohlthat gewesen sein , wenn bei der ersten Ver¬
leihung und Vertheilung des Grundes und Bodens
der Rechtszustand im Wege der Gesetzgebung sestge-
stellt worden wäre , anstatt erst durch viele Procefse
einigermaßen zu einer Negulirung zu gelangen.

Auch dem neuen Bestandtheil des Kirchspiels ist
in diesem Betracht kein glücklicheres Loos zu Theil
geworden , wie sich aus Folgendem crgicbt.

Als vorgedachte 3 Bauerschaften zum Meier-
rechte ausgethan waren , blieb:

1) an der nördlichen Seite noch eine große Moor¬
flache unausgewiesen liegen und grenzte

2) Achtermeer südlich und Süderschweiburg öst¬
lich an die große Moorflache , welche von den Kirch¬
spielen Schweiburg , Jade , Großenmeer , Oldenbrock,
Strückhausen und Schwei eingeschlofscn und viele
tausend Jück groß ist.

Die Grenzen in diesen beiden Moorflachcn waren
zwischen den Kirchspielen Seefeld und Schwei ( Amts¬
vogtei Schwei ) einerseits und Schweiburg und Jade
(Nogtei Jade , Amts Rastede ) andererseits so wenig,
als zwischen den Bauerschaften Süder - und Norder¬
schweiburg (Jadcr Vogtei ) und Achtermecr (Schweier
Vogtei ) geordnet.

Wahrend des ungeregelten Zustandes dieser Moor¬
flachen wurden in der unter 1 gedachten erst da , wo
Norderschweiburg im Norden endet , am Moordcich,
ungefähr im Jahre 1800 die ersten Anbauerstellen
nachgesucht und vom Amte Rastede eingewiesen.
Sie bildeten mit der Bauerschaft Norderschweiburg
eine ununterbrochene Linie am Deiche entlang . Bei
einer Kammerbcsichtigung , die wegen dieser Einwei¬
sung etwa im Anfang des jetzigen Jahrhunderts
Statt fand , wurde cs zweckmäßig befunden , dieser
hier entstehenden neuen Dorfschaft einen Namen zu
geben . Da sie an dem Deich entlang sich bildete,
der durch den beharrlichen Eifer und die Ausdauer
des Oldcnburgischen Obcrlanddrosten , Königlich Dä¬
nischen Geheimen Raths von Sehestedt , in den Jah¬
ren 1721 bis 1725 durch das Schweiburger Moor
gelegt worden war , so gab man ihr nach ihm den
Namen Sehestedt , um dadurch seinem Namen ein

ft Der Einthcilung nach ist Ovelgönne, hinsichtlich des ge¬
wonnenen Bodens Schweiburg das jüngste Kirchspiel.

bleibendes Denkmal zu setzen. Ueber die weitere
politische Stellung dieser Dorfschaft wardnichts
bestimmt ; sie vergrößerte sich indeß nach 1814 zum
gegenwärtigen Umfange von etwa 30 Köterelen und
reihete sich der Baucrschaft und Schulacht Norder¬
schweiburg (Jader Vogtei ) an , hat auch , meistens
bis zum Jahre 1831 zu dieser Bauerschaft gehört, *)
ist aber schon seit längerer Zeit mit Augusthausen
(siehe weiter unten ) eine eigene Bauerschaft gewor¬
den ; auch bildet die Dorfschaft Sehestedt allein
eine eigene selbstständige Schulacht.

Bei der Reorganisation der Landeseintheilung
am 1. Octbr . 1814 wurden die Baucrschaft Achter¬
mecr ( Schweier Vogtei ) und die in der oben unter
2 gedachten Moorfläche südlich von Achtermecr seit
1809 im Entstehen begriffene Baucrschaft Rönnel-
moor mit zum jetzigen Amte Rastede  gelegt , so
daß seit der Zeit das ganze  Kirchspiel Schweiburg
dazu gehört.

Rönnelmoor hat sich von dieser Zeit an bis jetzt
in der oben zu 2 gedachten Moorfläche ganz südlich
von Achtermecr hinter Schwciburg , Jaderaußendeich
und Jaderbollenhagen ausgedehnt , und besteht gegen¬
wärtig aus 60 — 70 Kötcrstcllen . Der s. g . Achtcr-
meersche Graben bildet , ohne  seine spatere Verlän¬
gerung , zwischen Achtermeer und Schwciburg die
Grenze zwischen den beiden vormaligen Vogteien
Jade und Schwei . Dieser Graben ist, wie die all-
mäligen Ausweisungen und die Abwässerung dies
erforderten , verlängert worden , und bildet in dieser
Verlängerung die Grenze zwischen dieser neuen Dorf¬
schaft Rönnelmoor einerseits ^ und Schwciburg und
Jaderaußendeich andererseits . Hier ist aber die
Vogteigrenze zwischen der Jader und Schweier Vog¬
tei , die gerade die Fläche , wo Rönnelmoor entstan¬
den ist, durchschneiden müßte , nicht regulirt worden;
wäre es geschehen , so würde die Dorfschaft Nönnel-
moor sicherlich nicht in der ganzen jetzigen Ausdeh¬
nung zur Vogtci Schwei gehört haben , vielleicht
nur bis an die s. g . Jungfernstraße mit 10 — 12
Stellen . Dies neue Dorf Rönnelmoor schloß sich
in der ersten Bildung der Bauerschaft Achtermecr
(Schweier Vogte !) und der Schulacht Süderschwei¬
burg (Jader Vogtei ) an , bildet jetzt aber seit vielen

ft S . Slaatskatender von 1831 S . 126.
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Jahren schon eine eigene Bauerschaft und mit einem
Theile von Achtermeer eine eigene Schulacht.

Etwa in den Jahren 1816—1818 wurden auch
noch neue Anbauerstellen in der Moorflache zwischen
Schwei und Schweiburg, östlich von Norderschwei¬
burg und Sehestedt angesucht und eingewiesen. Die
Durchdämmungder Schweier Brake kam zu Stande
und die Grenzen in dieser Moorgegend wurden zwi¬
schen den Aemtern Rastede, Rodenkirchen und Abbe¬
hausen bestimmt und regulirt. In dem Antheil des
Kirchspiels Schweiburg entstand bald ein Dorf von
21 Kötereien, welches nach Sr . K. H. dem Groß¬
herzoge, damaligen Erbprinzen, Augusthausen benannt
ward. Da das ganze Kirchspiel Schweiburg jetzt
zum Amte Rastede gehört, so ward eine feste Grenze
zwischen den ehemaligen VogteienJade und Schwei
innerhalb  dieses Kirchspiels, die gerade in diese
Gegend fallen mußte, nicht festgesetzt. Auch wurde
über die politische Stellung dieses Dorfes nichts be¬
stimmt. Es schloß sich der Norderschweiburger Schul¬
acht (Jader Vogtei) , dagegen der Achtcrmeerschcn
Bauerschaft (ehemals Schweier Bogtei) an. *)

Als im Jahre 1826 die neuen Stellen der drei
Dorfschasten Sehestedt, Augusthausen und Rönnel-
moor zu Herrschaftlichen Abgaben angesetzt wurden,
geschah die Ansetzung nach der Schweier  Taxe **),
obgleich Sehestedt damals noch zur Norderschweiburger
Bauerschaft (Jader Bogtei) gehörte, und in den
andern Bauerschasten die Bogteigrenzen gar nicht
regulirt waren. Bei dieser Gelegenheit wurde so
wenig als später, wie aus Sehestedt — sonst zur
Norderschweiburger Bauerschaft (Jader Vogtei) ge¬
hörig — und Augusthauscn, das im Uebrigen zur
Achtermeerschen Bauerschast(Schweier Vogtei) und
Norderschweiburger Schulacht (Jader Vogtei) sich
halt — eine  Bauerschaft mit dem Hauptnamen

*) Oldenb. Staatskalendcr von 183t S . 125.
**) Die sich hier aufdrängendeFrage, ob denn nach der

Abgabcntaxe bei gleicher Güre des Landes eine größere
oder geringere Abgabe aufgelegt werde, möchte dahin
zu beantwortensein, daß die Praxis auch hier eine große
Verschiedenheit hervorgcrufen hat, z. B . ein Anbauer
im Kirchspiel Schweiburg zahlt von dem schlechtesten
Theile seiner Anbauerstelle  beinahe 16 mal so viel
Contribution, als der Hausmann von dem schlechtesten
Theile seiner mehr als 100 Jahre cultivirten Bau , der
auf jeden Fall einträglicher ist, als jener!!!

Sehestedt*) constituirt wurde, über den Rechts¬
zustand etwas bestimmt, wenigstens nicht im Wege
einer öffentlichen Gesetzgebung.

Das Kirchspiel Schweiburg, erst reichlich 100
Jahre alt, stellt also in Beziehung auf den Rechts¬
zustand im Kleinen dasselbe Bild dar,  was das
Herzogthum, dem es angehört, im Großen 'giebt.
Denn es giebt in demselben fast eben so viele ver¬
schiedene Rechte als Bauerschasten, ja sogar in einer
Bauerschaft— Sehestedt— scheinen sich zwei ganz
verschiedene Nechtszustände zu gestalten. In den
alten Bauerschasten hat sich das Rechtsverhältniß
in der Lange der Zeit durch die Praxis einigermaßen
Bahn gebrochen, in den neuen Dorfschasten Sehe¬
stedt, Augusthausen und Rönnclmoor — wo noch
nicht alle Stellen in den Erbgang gekommen sind
— ist daher noch ein großes Feld zur Gestaltung
einer Praxis vorhanden, die um so schwerer zu ge¬
winnen ist, weil, wie zum Theil aus dem Gesagten
hervorgeht, bei der Ausweisung des Grund und
Bodens , bei der Ansetzung desselben zu Abgaben
und bei der politischen Eintheilung verschiedene
Grundsätze sind angenommenworden. Es möchte
aber doch in vieler Hinsicht zweckmäßiger sein, die
hier'durch die vorliegenden vielen Acten sehr ver¬
wirrten Rechtsverhältnisse nicht ferner durch die
Praxis sich gestalten zu lassen, sondern auf gesetzli¬
chem Wege zu reguliren, damit viele verderbliche
Prozesse vermieden werden können. Wer im Volke
lebt, mit ihm verkehrt und seine Zustände kennt, wird
wissen, daß der gewisse  Nechtszustand die ent¬
schiedensten  Vorzügevordem ungewissen  hat.

Beiläufig bemerke ich noch, daß wie es scheint,
die Praxis das Stammrecht in der Dorfschaft Sehe¬
stedt dem Erst - und in dem jetzt zu derselben ge¬
hörigen Dorfschaft Augusthausen und in dem ältesten
Theil von Rönnclmoor, wo schon einige Stellen in
den Erbgang gekommen sind, dem Jüngstgeborc-
nen zuwcnden will. In dem neuern Theil dieser
Dorfschaft Rönnclmoorwird über die Erbfolgeord¬
nung noch nichts erörtert, und sie daher noch völlig
ungewiß sein.

Hinsichtlich des Rechtszustandesim Kirchspiel
Schweiburg wird folgende Eintheilung eine Ueber-
sicht darbieten:

Oldenb. Staatskalendcr, 1841 S . 192.
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Eintheilung des Kirchspiels Schweiburg,
(erst als solches als politische Korporation eingetreten, nachdem ein großer Theil und der Haupttheil der

Gegend, aus welcher es jetzt besteht, im Jahre 1721 zum dritten Mal eingedeicht und im Jahre 1726
in Stellen getheilt und diese zum Meierrecht ausgegeben waren)

1) bis - en 2« . August 1811,

I . als Theil der Vogtei Jade , Amts Rastede.
tl. Bauerschaft und Hauptschulacht Süderschwei-  L . Bauerschaft und NebenschulachtNorder¬

burg,  zu dieser Schulacht gehört Achtermeer. schwei bürg.
Seit dem Anfänge des gegenwärtigen Jahrhun¬

derts bauten sich am Moordeich, im Norden von
Norderschweiburg Mehrere an , deren Stellen den
Grund zu der nachherigen Dorfschaft Sehestedt ab¬
gegeben und sich der Bauerschaft und Schulacht
Norderschweiburg angeschlossen hatten.

Als Erbfolgeordnung gilt , wie die Praxis allmälig herausgestellt hat, das Erstgeburtsrecht,  wie
in der Bogtek Jade.

II . als Theil der Vogtei Schwei , Amtsgerichts Schwei.

v. Bauerschaft Achtermeer — ein Theil der
Schulacht Süderschweiburg(Vogtei Jade). —

Als Erbfolgeordnung gilt das Jüngerrecht,
wie in der Vogtei Schwei.

Seit dem Jahre 1809 entstand in der zwischen
Achtermeer, Süderschweiburg und Jaderaußendeich
belegenen Moorgegend, wo die Vogteigrenzen nicht
regulirt waren, die Dorfschaft Rönnelmoor, die sich
der BauerschastAchtcrmeer— Schwcier Vogtei —
und der Hauptschulacht Süderschweiburg— Jader
Vogtei — anschloß.

2) seit dem 1. October 1811 als Bestandtheil des Amts Rastede.

Bauerschast und Hauptschul¬
acht Süderschweiburg.

Zu dieser Schulacht gehörte bis
etwa 1818 die Bauerschaft
Achtermeer und das neu ent¬
stehende Dorf Rönnelmoor.
Seit dieser Zeit bildet ein Theil
von Achtermeer mit Rönnel¬
moor eine eigene Schulacht,
während der ältere Theil von
Achtcrmeer noch immer zu die¬
ser Schulacht gehört.

L. Bauerschaft und Nebenschul¬
acht Norderschweiburg.

Seit dem Jahre 1832, wo Sehe¬
stedt mit Augusthausen eine
besondere Bauerschaft und seit
dem Jahre 1820, wo es eine
besondere Schulacht bildet, hat
es sich von der Bauerschaft
und Schulacht Norderschwei¬
burg getrennt.

6. Bauerschaft Achtermeer.
Der Haupttheil gehört zur
Schulacht Süderschweiburg
(Jader Vogtei), der kleinere, an
Rönnelmoor belegene Theil bil¬
det mit dieser Dorfschaft Rön¬
nelmoor seit dem Jahre 1818
eine eigene Schulacht.

Als Erbfolgeordnung gilt hier,
wie in der ehemaligen Vogtei
Schwei das Jüngerrecht.

Als Erbfolgeordnung gilt das Erstgeburtsrecht, wie m der
Vogtei Jade.
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0 . Dorfschaft  Rönnelmoor,
welche am 1. Octbr. 1814 in
der ersten Bildung war , hat
sich bis 1844 immer mehr aus¬
gedehnt, wo die Vogteigrenzen
nicht regulirt waren.

Bildet seit 1820 eine eigene
Bauerschaft und seit 1818 mit
einem Thcile von Achtermccr
eine eigene Schulacht.

D. Dorfschaft Sehestedt,  seit
etwa 1800 in der Bildung be¬
griffen, hat sich anfangs der
Bauerschaft und Schulacht
Norderschweiburg(Jader Vog¬
te!) angeschlossen.

b'. Dorfschaft Augusthausen.
Am Ende des 2ten Jahrzehends
im laufenden Jahrhundert bil¬
dete sich in der Nahe von Sehe¬
stedt ein Dorf Augusthausen
und schloß sich der Bauerschaft
Achtermeer(Schweier Vogtei)
dagegen der Schulacht Norder¬
schweiburg(Jader Vogtei) an.

Seit 1832 bilden diese beiden Dorfschaften eine  Bauerschaft,
unter dem Namen Sehestedt, dagegen die Dorfschaft Sehestedt
allein eine Schulacht bildet, wahrend Augusthausen fortwährend
zur Norderschweiburger Schulacht gehört.

Erbfolgeordnungunbestimmt, es scheint aber die Praxis in der Dorfschaft Sehestedt dem Erst - ,
in der Dorfschaft Augusthausenund in dem ältesten Theil der Dorsschaft Rönnelmoor aber dem
Jüngstgcborenen das Grunderbrecht zuwenden zu wollen. Im neuern Theil von Rönnelmoor ist
die Erbfolgeordnung noch ganz ungewiß.

Es ist zu hoffen und sehr zu wünschen, daß die
Gesetzgebung, welche in neuerer Zeit Einiges zur
Feststellung der ehelichen Güterverhältnisse rc. gethan
hat, sich jetzt, da das ausgezeichnete Werk über die
ehelichen Güterrechte gedruckt vorlicgt, bald zum
Wohl des Volks auch solche Zustände, wie die ge¬
schilderten des Kirchspiels Schweiburg, ordnen
werde.

Es scheint den Bewohnern der Dorfschaften
Rönnelmoor, Sehestedt und Augusthausen nicht ein¬
mal ganz gleichgültig zu sein, ob der Erst- oder

Jüngstgeborene gesetzlicher Stammerbe ist und , ob¬
gleich es den Eltern freistcht, durch Uebcrtragung
oder letztwillige Verfügung beliebig einen Grunder-
bcn zu ernennen, von ihnen eine  feste Regel doch
sehr gewünscht zu werden. Denn nur selten und
in dringenden Fällen wird von der gesetzlichen Re¬
gel abgewichcn und das alte Sprichwort: „willst
du ruhig sterben, dann laß dein Gut beim rechten
Erben", scheint im Allgemeinen einen mächtigen
Einfluß zu üben.

Ist der über die höhere Bürgerschule in Ol¬
denburg ausgesprochene Tadel begründet?

Die höhere Bürgerschuleund die Vorschule in
Oldenburg bestehen jetzt ein bis anderthalb Jahre
und man hört über ihre Wirksamkeit nur Gutes,
die überfüllten Elasten liefern auch einen redenden
Beweis des Vertrauens, welches das Publicum in
diese Anstalten setzt. Dennoch sind die seit ihrer
Eröffnung laut gewordenenKlagen über mangel¬
hafte Einrichtung so wenig zurückgenommen, daß
jetzt sogar Viele den versprochenen Beitrag zu den
Kosten weigern, unter dem Vorwände, daß die hö¬
here Bürgerschule ihren Erwartungen nicht entspreche.
Die Gerichte mögen entscheiden, ob dieser Einwand

rechtliche Rücksicht  verdient. Weit wichtiger und
von allgemeinerem Interesse ist jedoch die Prüfung
der Frage: ob und in wieweit jener Tadel über¬
haupt begründet  ist.

Man macht den neuen Schulanstalten zweierlei
zum Vorwürfe; einmal das hohe Schulgeld, welches
den weniger bemittelten Handwerkerstandvon den¬
selben ausschließe, und dann die Aufnahme der latei¬
nischen Sprache in den Lehrplan.

Was ist dann aber der Zweck, was die Bedeu¬
tung einer höheren Bürgerschule?

Um die Zeit der Errichtung dieser Anstalt in
Oldenburg, welche auch die zum Studiren nicht
bestimmten Schüler aus dem Gymnasium entfernen
sollte, hörte man wohl von Gewerbtreibenden die
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Aeußerung: das sei nur eine Schule für die Bür¬
gersöhne, wie das Gymnasium eine Schule für die
Beamtensöhne. Wer ist denn aber Bürger  der
Stadt ? Der Gewerbtreibendeim Gegensatz vom
Beamten? — Keineswegs, so oft man den Aus¬
druck„Bürger" auch in diesem Sinne gebraucht.
Durch die Stadtordnung vom Jahre 1833 ist ja
gerade aller Unterschied zwischen den vormaligen
Bürgern und den Beamten in Beziehung auf die
Gemeindeangelegenhelten aufgehoben. Die Hof- und
Staatsbeamten , vom höchsten bis zum geringsten,
sind und heißen seitdem gerade so Bürger der Stadt
Oldenburg als die Kaufleute und die Handwerker,
und ich wüßte keine einzige Gemeindeangelegen¬
heit, bei der die Beamten nicht eben sowohl interes-
sirt waren, als die Gewerbtrcibcnden*). Freilich
wohnen mehrere Beamte, die in der Stadt ihren
Wohnsitz haben sollten, in einem benachbarten Land¬
kirchspiele oder im Stadtgebiete, und sind durch die¬
sen Uebelstand, der bei den bestehenden Verhältnissen
nicht zu andern ist, gar nickt oder nur halb Mit¬
glieder der Stadtgemeinde. Dies gilt aber auch
von einzelnen Gewcrbtreibendenund hat weiter
keinen Einfluß auf die von beiden Classen in der
Stadt Wohnenden, unter denen namentlich in Be¬
treff des Schulwesenskein Unterschied Statt findet.

Die städtische Knabenschule ist sowohl für die
geringere Classe der Gewerbetreibenden als für die
untern Beamten bestimmt; in das Gymnasium ge¬
hören aber auch jetzt noch die Söhne der Gewerb-
treibcnden, wenn sie studircn sollen, dasselbe hat
solche Schüler immer gehabt und deren auch jetzt
noch. Und so ist auch die höhere Bürgerschule kei¬
neswegs eine Schulanstalt für die Söhne der Ge-
werbtreibenden, da auch viele Söhne der Beamten,
höhern und niedern Ranges, sich dem Gewerbstande
widmen.

Nehme man jedoch auch als Regel an, daß der
Sohn sich dem Stande und Berufe des Vaters zu¬
wendet, so ist ja auch die höhere Bürgerschule kei¬
neswegs nur für die zum Eintritt in den Gewerb-
stand bestimmten Knaben da ; denn diejenigen, welche
eine Anstellung im Staatsdienste , so weit derselbe

Auffallend ist es, wie dies noch an Orten verkannt wird,
wo man es am wenigsten erwarten sollte.

nicht von Studirten verwaltet wird, in Aussicht
nehmen (und solcher Stellen giebt cs bekanntlich
viele), gehören gerade recht eigentlich mit in die
höhere Bürgerschule.

Es ist also ein großer Jrrthum , wenn man an¬
nimmt, diese Schule sei nur für die Söhne derGe-
werbtreibenden oder für die dem Gewerbstande sich
zuwendenden Schüler eingerichtet.

Noch mehr wird aber der Zweck der höheren
Bürgerschule verkannt, wenn man glaubt, sie sei für
alle Knaben bestimmt, welche Handwerker werden
wollen. Im Allgemeinen gehören diese nur in so
weit dahin, als sie ein Handwerk gewählt haben,
für dessen Betrieb eine höhere Ausbildung nothwen-
dig oder doch nützlich ist, welches von vielen Hand¬
werken nicht gesagt werden kann. Man sehe doch
nur den Lectionsplan der höheren Bürgerschule an,
man bedenke, daß für den Unterricht in der Physik
und Chemie allein zu den Apparaten 1800 ^ von
der Stadt bewilligt sind, und frage sich, ob, ganz
abgesehen von dem lateinischen, ein solcher Unterricht
für den gewöhnlichen Handwerksmann berechnet sein
kann. Wer soll denn auch unsre Stadtschule besu¬
chen, neben der ja noch eine Armenschule besteht,
wenn nicht hauptsächlich mit diejenigen Knaben,
welche ein Handwerk ergreifen und gleich nach der
Consirmationbei einem Meister in die Lehre gehen
wollen, schon deshalb also für die höhere Bürger¬
schule nicht passen, weil diese ähre Schüler erst im
löten, 17ten Jahre entlaßt? Dazu aber, daß die
Stadtschüler für die letzten Jahre ihrer Schulzeit in
die unteren Elasten der höheren Bürgerschule über¬
gehen, und dort etwas höhere Politur  erlan¬
gen, damit der Vater sagen könne: Mein Sohn ist
auch auf der hohen Schule gewesen, hat auch fran¬
zösisch gelernt, — ist die neue Anstalt wahrlich nicht
errichtet. Im Gegentheil: zur Vorbildung für die¬
selbe ist die Vorschule bestimmt, darauf sind beide
Anstalten eingerichtet und es könnte und sollte nun
bald angeordnet werden, daß aus der Stadt Olden¬
burg in der Regel nur Schüler der Vorschule in die
höhere Bürgerschule ausgenommen werden dürften,
denn die Volksschule, sei sie noch so gut, gewahrt,
auch abgesehen vom Lateinischen, keine genügende
Vorbildung für jene.

Damit soll aber keineswegs gesagt sein, daß der



Handwerkerstand bis zum geringsten Grade herunter
von der höheren Bürgerschule ausgeschlossen bleiben
müsse . Nein ! Kann und will ein Handwerker sei¬
nem Sohne , der des Vaters Gewerbe forlsetzen soll,
eine höhere Bildung verschaffen , als das Handwerk
fordert , und ihn deshalb in die Vorschule und höhere
Bürgerschule schicken so ist das ja nur sehr gut und
zu wünschen . Allein darauf kann die Schulanstalt
bei ihren Einrichtungen keine Rücksicht nehmen , denn
ihr eigentlicher Zweck ist ein anderer . Es ist mög¬
lich und fast wahrscheinlich , daß Mancher , nament¬
lich bei der Unterzeichnung eines Beitrags zu der
neuen Schulanstalt , diesen Zweck verkannt , daß er
sich von der höheren Bürgerschule eine irrige Vor¬
stellung gemacht hat und sich jetzt getauscht findet.
Das ist aber dann nur seine Schuld und kann die
Sache nicht andern.

Mit Unrecht beschwert sich also der unbemittelte
Handwerksmann , daß er seinen Sohn , den er doch
mit dem löten Jahre aus der Schule nehmen will,
wegen des hohen Schulgeldes nicht in die höhere
Bürgerschule und Vorschule schicken kann.

Schwieriger ist die Beantwortung des Zweifels,
ob Latein in der höheren Bürgerschule gelehrt wer¬
den dürfe.

Zwar geht man offenbar zu weit , wenn man aus
Widerwillen gegen die „ tobten " Sprachen und aus
Vorliebe für die unmittelbar nützlichen Studien die
Sache so auffaßt , als könne der Unterricht im La¬
teinischen schädlich  auf die Bürgerschüler cin-
wirken.

Davon kann nicht die Rede sein ; im Gegentheil,
vielen Schülern wird der Unterricht im Lateinischen
auch für ihren künftigen Beruf von wesentlichem
Nutzen , keinem wird er nachtheilig sein . Es fragt
sich nur : ist der lateinische Unterricht dem Schüler
im Allgemeinen ( einzelne Berufszweige , z. B . Apo¬
theker , können dabei nicht beachtet werden ) von so
geringem Nutzen , daß er die dadurch in Anspruch
genommenen Kräfte und Zeit zweckmäßiger auf an¬
dere Lehrgegenstände verwendete ? und die Frage ist
auch so von nicht geringer Wichtigkeit , denn die la¬
teinische Sprache kann auch auf der höheren Bürger¬

schule , soll sie einmal im Lehrplan Platz finden , so
ganz gering nicht bedacht werden und des sonstigen
Lehrstoffs liegt genug vor.

Dies ist nun eine Frage , für welche wir die Ant¬
wort in Oldenburg zwar finden müssen , aber nicht
suchen dürfen . Denn unsere höhere Bürgerschule ist
kein Institut ganz besonderer localer Natur , sie ist
und soll sein eine höhere Bürger - oder Realschule
(so nennt man diese Schulanstalten bekanntlich auch)
wie die hundert andern , welche in größeren und klei¬
neren Städten anderer deutscher Länder seit längerer
oder kürzerer Zeit bestanden baden , und dieselben
Zwecke verfolgen , die wir erreichen wollen . Die
Frage ist also in ihrer wahren Bedeutung  nicht
dahin zu stellen . Soll in der Realschule zu Olden¬
burg Latein gelehrt werden ? sondern:

Soll in der deutschen  Realschule Latein gelehrt
werden ? ,

Das Ja ! oder Nein ! auf diese Frage gilt dann
auch für Oldenburg.

Ist nun die Beantwortung dieser Frage zweifel¬
haft , wie sie cs allerdings zu sein scheint , so dürfen
wir nicht anstchen zu bekennen , daß die Stimmen,
die wir in Oldenburg zusammenbringcn können , wo
uns alle Erfahrung auf eignem Boden fehlt , für
die Lösung des Zweifels wenig bedeuten . Wenn die
sämmtlichen Schulmänner in Oldenburg einstimmig
erklärten , in dem Lehrplane der Realschule dürfe die
lateinische Sprache nicht fehlen , die Schulmänner des
übrigen Deutschlands wären aber entgegengesetzter
Ansicht : auf welche Seite würde wohl derjenige tre¬
ten , der ein eigenes Urtheil in dieser Sache nicht zu
haben bekennen muß , und doch darüber urtheilen
oder entscheiden will oder soll ? Und wenn von
den Schulmännern und Schulbehörden der deutschen
Länder , in denen Realschulen bestehen oder errichtet
werden sollen , diese Schulfrage berathen würde und
eine Resolution darüber zu fassen wäre : welches
Gewicht würde man wohl der Meinung von Olden¬
burgs Bürgerschaft beilegen , falls diese an der Be¬
ratung Theil nehmen wollte?

(Die Fortsetzung folgt .)



SS«

Kleine
Oldenburg . — Es verlautet, daß Se . K. H. der

Großherzog eine Commission zur Ausarbeitung von Gesetzent¬
würfen zu ernennen geruht habe. Zu ständigen Mitgliedern
dieser Commission sind bestimmt die HH. Geh. Rath Runde
Excellenz, Geh. Hofr. vr . Hay essen und Reg. AffessorDr.
Runde,  bisher in Birkenftld. Bei einzelnen Arbeiten der
Commission werden demnächst wohl andere sachkundigeMän¬
ner zugezogen werden.

Jever. — -Die Jeveraner sind ein höchst
apartes Wölkchen. Wenn man an die noch nicht lange ver¬
flossenen Tage zurückdenkt, wie sie sich da im höchsten Grade
Mann für Mann für die politische Reorganisation ihres Ge¬
meinwesens interessieren, wie schroff einander gegenüberste¬
hende Partheien sich bildeten, und die Stadtrathswahl alle
Gespräche in jedem Kreise beherrschte, da muß man noth-
wendig große Achtung vor ihrem Patriotismus und ihrem
politischen Sinne bekommen, der in der That an den engli¬
schen und amerikanischen streift. Denn zu körperlichen An¬
griffen uyd faulen Eiern fehlte nur noch ein Schritt. So
weit der Kampf ohne dieses, nämlich mit Worten geführt
werden konnte, haben sie ihn redlich durchgekämpft. — Nun
sollte man aber doch denken, wenn einmal ein solches höheres
Interesse sich vorsindet, wie Patriotismus und politischer
Sinn , so müßte von da aus auch überhaupt auf einen wei¬
teren Blick, auf Theilnahmc für andere Bestrebungen, die
gleichfalls den Fortschritt wollen, geschlossen werden können.
Aber weit gefehlt! Ist das Jeversche.Interesse befriedigt,
dann ist Alles aus;  dann ist der Blick für andere Zeitfragen,
die zwar nicht unmittelbar die Jeveraner berühren, sie aber
doch als Menschen, die im löten Jahrhundert leben, norh-
wendig begeistern müßten, so gut wie geschlossen. Sie lesen
z. B. in der Bremer- und Weser-Zeitung, daß sich ein
Gustav-Adolfs-Verein gebildet und die höchste Thcilnahme
gefunden habe. Sie sehen daraus später, daß durch die
wachsende Menge Derer, welche den Muth haben, dem Bei¬
spiel Ronge's und Czerski' s zu folgen, die Grundfesten der
römischen Hierarchie in Deutschland wanken. Sie sprechen
auch wohl etwas darüber in ihren Clubs. Gleich darauf
wird ein Anschluß der Jeveraner an den G. A. Verein bean¬
tragt. Der Antrag läuft sich im Sande todt; er bringt es
genau so weit, daß ein Comitö gewählt wird und die
Statuten und der Aufruf gedruckt erscheinen.,̂ Das ist
Alles. — Etwas später erbietet sich der Herr Hofcath
Ehrcntraut, etwaige Beiträge für Nonge und Czerski anzu-
nchmcn und an ihre Adresse zu befördern. Auch diese Sache,
die so lebhaft das Interesse aller Gebildeten in Anspruch
nimmt, die die Vareler zu einer namhaften Beisteuer und die
Oldenburger sogar zu einer Adresse begeistert hat, auch sie
findet dem Vernehmen nach nur höchst laue Unterstützung. —
Die neue Chaussee, wenn sie endlich fertig', mag es bessern;

Chronik.
aber bisher hat es nicht anders geschienen, als bilde Jever¬
land einen eigenen in seinen Interessen insularisch abgeschnit¬
tenen Theil Deutschlands, gleichsam ein abgebundenes Glied,
aus dem das Blut zurückgehalten werde; schon was in Varel
und Oldenburg geschah, war immer so »draußen im Reich",
wie die Oesterreicher sagen. —

Der Medardus markt  hatte einen traurigen Unglücks¬
fall in seinem Gefolge. Ein Hengst wurde vom Markte ge¬
bracht und unvorsichtig in einen stark besetzten Stall geführt.
Er wurde unruhig und schlug den Knecht des Wirths der¬
gestalt vor die Brust, daß der arme Mensch2 Tage darauf
im Hospital starb.

Die Loyalität der Presse. — Die deutschen Zei¬
tungen, welche im I . 1809 im Bereich des französischen Ein¬
flusses erschienen, beehrten den österreichischen General Chasteler,
der in Tirol den Landsturm organisirte, mit dem Namen eines
»Brigands». »Der Schwindelgeist des Wiener Hofes», »der
Jacobincr Stein», »der NäuberhauptmannSchill», und seine
Soldaten »Landstreicher und zerlumpte Freiheitsapostel»waren
stereotype Redensarten in den deutschen Blättern jener schmach¬
vollen Zeit. Die glorreiche Erhebung des spanischen Volkes
nannte man mit kannengießcrlicherWeisheit »spanische Thorr
heilen», der kühne Schritt des Marquis de la Romana, der
seine Truppen von der dänischen Küste auf befreundeten, engli¬
schen Schiffen ins bedrängte Vaterland zurücksührte, hieß bei
dem Geschlecht der »loyalen» Zeitungsschreiber»Lreuebruch
der spanischen Truppen auf Fühnen». Dagegen war des
Enthusiasmusfür Napoleon kein Ende; nie hatte man größere
Liebe eines Volkes zu seinem Könige gesehen, als im König¬
reiche Westphalen. (Europa.)

In dem Moniteur de Paris  von 1815 kann man
die Bestätigung der alten Wahrheit finden, daß, die der Macht
um jeden Preis dienen, keine treuen Diener sind, sondern
nach dem jedesmaligen  Winde die Fahne drehen. Das¬
selbe Blatt schrieb über Napoleon in folgenden Ausdrücken,
welche in wenig Wochen so rasch wechselten wie sein Glückstern:
Am 19. Febr. Der Vertilger des menschlichen Ge¬

schlechts  hat ein Schutz- und Trutzbündniß geschloffen.
» 28. Febr. Der Korse  hat die Insel Elba verlassen.
» 7. März. Bonaparte  ist an der Küste der Provence

gelandet.
» 11. März. Der General  Bonaparte ist an der Küste

der Provence gelandet.
- 17. März. Der Kaiser  istinLyoncmpfangen worden.
» 20. März. Se . kaiserliche Majestät  werden in

den Tuilerien erwartet.

Kirchennachricht.
Frühpredigt : Herr AM .»Prediger Kindt . Ans. 8 Uhr.
Hauptpredigt : Herr Hofprediger Wallroth . „ g ' /z „
NachmiUagsprcdigt : Herr Cond. Ramsauer . „ 2 „
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Vorschlag
zur Beseitigung der in Nr. 48. d. Bl. zur Sprache

gebrachtenZweifel über die Erbfolgeordnung
im Kirchspiel Schweiburg.

Gewiß ist es ein dringendes Bedürfnißfür die
Bewohner des bezeichnctenKirchspiels eine geregelte
und sichere Erbfolgeordnung zu haben, und wird
sich die Gesetzgebung dieses Gegenstandesannehmen
müssen, wobei cs jedoch sehr auf die eigenen Wün¬
sche der Betheiligten ankommen möchte. Niemand
wird besser im Stande sein, darüber zu urtheilen
was das angemessenstesei, als die Betheiligten selbst.
Würden in einer vom Amte Rastede anzusetzenden
Versammlung aller Hausvater des Bezirkes, in
welchem die Erbfolgeordnungungewiß ist, diese ver¬
anlaßt einen Beschluß darüber zu fassen, ob das
Erstgeburtsrecht, oder Jüngstgcburtsrechtgelten solle,
und demnächst um Bestätigung des von der Mehr¬
heit gefaßten Beschlusses gebeten, so würde die Ge¬
setzgebung, die ja die Bildung eines Gewohnheits¬
rechts nicht verwehrt, sich gewiß nicht leicht veran¬
laßt sehen, diesem Beschlüsse ihre Genehmigungzu
versagen.

Wünschenswcrthwäre es freilich wohl, daß für
das ganze Kirchspiel dasselbe Recht gelte und daß
daher diejenigen Dorfschaften, welche Jüngstgeburt
bei sich eingeführthaben, sich den übrigen anschlos¬
sen, wo Erstgeburt gilt, besondersdann, wenn
diejenigen Dorfschaften, in welchen das Recht zwei¬

felhaft ist, sich auch für das Erstgeburtsrechterklä¬
ren sollten; indessen ist wohl kaum zu erwarten,
daß ein solcher Beschluß zu Stande gebracht werde.

Bei der Berathung über diesen Gegenstand würde
darauf zugleich Bedacht zu nehmen sein, daß künf¬
tig, wenn noch neue Anbauerstcllen entstehen sollten,
das dabei geltende Erbrecht festgestellt würde; was
sich wohl danach richten müßte, zu welcher Bauer¬
schaft die Stelle gelegt wird, einerlei zu welcher
Schulacht sie gehören möchte.

Da sowohl in Schwei wie in Jade s. g. nieß-
bräuchliche Gütergemeinschaft gilt, so wird in dieser
Beziehung ein Zweifel wohl nicht obwalten, es sei
denn darüber, ob die überlebende Wittwe dem groß-
jährig gewordenen Grunderben die Stelle abtreten
muß, (wie in Jade herkömmlich ist) oder den Nieß¬
brauch bis zum Tode fortbehält, und ob die zweite
Heirath der Wittwe ein Grund ist, die Abtretung
der Stelle zu verlangen. Dieß, wie auch die Frage,
ob in dem Falle, wenn der Stellbesitzer ohne Nach¬
kommenschaft verstirbt und Eltern und Geschwister
nachläßt, die nach gemeinem Recht ein gleiches Erb¬
recht haben, die Geschwister im Grunderbrcchteinen
Vorzug haben oder den Eltern nachstehen, und ob
hier ein Vorzug des Geschlechts gelte, so daß der
Vater des Erblassers die Schwester desselben aus-
schließt, die Mutter des Erblassers aber von dem
Bruder ausgeschlossen wird, würde mit in Erwä¬
gung zu ziehn sein.
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